
Deß

Won denen Ztucken worinn der ZausDatter / ehe
er Haushalten kan/ vorbereitet werdenmuß.



ZNci44)W

^AWAchdemwirdenHaußvattcr mit seinen Haußgcnojsen im vorhergehenden
Bucb von denen <)u^iräten und Eigenschassten/diesich ai? ihrer Person / waövornedm
lich ihren Wandel betrifft/ finden sollen/zur Genüge / (als bißher in keiner Haußhaltung /
so v'.el deren anSLiechtkommen/geschehen ist/) unterwiesen/ und solcher Gestalt in einer

lveitlosern Betrachtung zur Haushaltung vorbereitet haben / so folgt nun daß wir der Haußhaltung
näher tretend/ihn auch inder nähern Absicht ausdieselbe in denen Stücken vorbereiten/ ohne derenVer-
stand er dieselbe entweder gar allerdings nicht ansangen/oder doch wann er sie cmgesanqen hätte/ m kci-
nerOrdnung mit ersprießlichen Gedeyen fortführen kan. Ehe er nun die Haußhaltung ansangen
kan/mußerHaußund Hof haben/ darinnen erwohnen und Haussen könne/welwes ihm entweder von
denen Eltern und Blutsverwandten/ durch Testament und andere Schenctung erblich zufällt/ oder
auch zu Zeiten durch GerichtlicheLxecuriones und Immitliones, offt auch durch Le/Iiones an ihn
kommt: oder allererst aufgebauet / gekaufft und gepachtet oder in Bestand genommen werden muß.
In denen ersten Fällen achten wir ihn weiter zu erinnern nicht nöthig / als daß er sonder ich ben denen
gerichtlichen Lxecurionenund OMonen seines Gewissens m Christlicher Sorgfallt wahrnehme / da-
MltcrSdurchUnbarmhertzigkeitwlderdieLiebetnchtverletze/ und mit den beträngten Seufftzernbe-
schwere. Wer sich dieses/wie er soll/rechtschaffen zu Gemüthe ziehet/ der wird seine Haußhaltung in die¬
sen Hüllen nie änderst/ als durch die äusserlich«: Noth dazu gedrungen/undgleichwohl dabei) mit Furcht
anfangen; sein Gewissen aber von aller Ungerechtigkeit / und ja gar auch von allem Zweiffel zu reini¬
gen / dasslbe nach allen und jeden Umständen aufS schärsseste in allen desselben Wincteln vorher durch¬
suchen/danmer nicht so gleich nnr dem Anfang an Statt dcSScegenS / den Fluch über dieselbe ziehe.
Dtcweilen er aber in denen übrigen Fällen ausführlichen Unterricht bedarff / so wollen wir m diesem
DuchinderAbsichtanfden Ansang und Eintritt in die Haußhaltung Erstlich vonAusbannngeineö
Hauses und MeyerhofcS / unddahero von der ^rcKireQur, soviel er davon zu verstehen nöthig hat;
Zum andern von dessen Erkauff und drittens Pachtung/ was dabcy überall zu bedsnclen/handeln. In
dem Absehen aber ausdie Hanshaltung/ darein er nun aufcine oder andere besagte Attgetrctten / wnd
er Unterricht finden/daß er/ soviel als sich immer davon vermuthen lässet/verstehe/ was er vierdtenö von
der Witternngdurchs gantze Jahr mßgemein/von dmen vier IahrSzeiten aber msonderhett/und fünss-
tens von desselben Frucht und Unfruchtbarkeit zuvermmbendade-. dannt er nach jeder Betrachtung
in Hauß-und Feld Arbeiten / nach dieser aber sonderlich im Kaussen und Verkauffen/HandelundWan-
bel vorsichtiglich fahren möge. Worzu ihm zum sechsten zu diensamer Ordnung in einem Hauß^ Ca
lender gezeigt werden soll/was er das Fahr durch von Monatcnzu Ä)i0naten im Haufe und draussen/
in denen Gärten / Feldern / Weihern / Wäldern und fonftzu thun habe. Dieweil aber keine Haußhal-.
tung/nach der Anzeige/die im vorhergehenden Buch bereits geschehen / ohne ziemlichen Verstand deß
Rechnens in einer Richtigkeit oder zum wenigsten ohne MühseeWeit und Marter der Gedächtnüß
nicht gesühret werden kan/ so soll ihm siebendes einkurtzer einfältiger Weg zum Rechnen/ so viel dessen
zur Haußhaltung nöthig ist/ gezeiget werden. Wobey sich zugleich vom Feldmessen/ von Vergleichnng
derMassen/Elen/deS Gewichts und was der Rechnung sonsten anhängig ist/ zu handeln / bequeme Ge

legenhettgeschictltch zeigen wird. Nach diesen ist er so dann in die Haußverwaltung selbst mit
guter Ordnung und Nutzen eingeführet zuwerden vorbereitet

und geschickt.
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